
 
Vergabe eines Darlehens 

 
 
 
Begünstigter Personenkreis 
 
Einkommensschwache Familien mit und ohne Kinder oder Einzelpersonen 
 
 
Höhe des Darlehens 
 
50 % der Entschädigungssumme, die an den Vorpächter zu  
entrichten ist, maximal jedoch 2.600 EUR 
 
 
Folgende Unterlagen sind dem Stadt- und Bezirksverband 
einzureichen: 
 

1. ein gültiger Wohnberechtigungsschein oder ein aktueller 
Wohngeldbescheid bzw. Arbeitslosengeld- bzw. Arbeitslosengeld-II-
Bescheid, Hartz-IV-Bescheid oder ein anderer Einkommensnachweis, 

 
2. ein Schreiben des Vereins, mit dem der/die Antragssteller/in beim

 Stadt- und Bezirksverband als Mitglied gemeldet und die 
Gartenvergabe bestätigt wird 

 
und 
 
die Wertermittlung des Kleingartens oder eine Rechnung über die Höhe 
der Abstandssumme (ohne Aufnahmegebühr, Wasser- und Strom-
kosten). 
 
 

Versicherung 
 
Für die Laube muss eine FED-Versicherung abgeschlossen werden. 
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